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Markt Garmisch-Partenkirchen . Posttach '1651 . 82455 Garmisch-Partenkirchen

Herrn
Hannes Sieber
Laichweg 15

87651 Bidingen

lhr Zeichen: lhre Nachricht vom:

lhr Exemplor des Schenkungsvertrags vom 10.03.2025

Sehr geehrter Herr Sieber,

anbei finden Sie den angekündigten Schenkungsvertrag.

Mit freundI Grüßen

Herr M.A.
Marktarchivar

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8:00 - l3:00 Uhr
Do. zusätzlich 14:00 - l7:00 Uhr
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SCHENKUNGSVERTRAG

Zwischen
Herrn Hannes Sieber
Laichweg 15, 87651 Bidingen,

- im Fotgenden Schenkungsgeber genannt -

und dem Markt Garmisch-Partenkirchen,
vertreten durch Frau Erste Bürgermeisterin Etisabeth Koch,

- im Fotgenden Schenkungsnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

Der Schenkungsgeber übereignet dem Schenkungsnehmer als verfügungsberechtigter
Eigentümer unentgetttich fotgende Dokumente:

1. Zwei Ordner (A5) mit Postkarten, kleinem Fotoalbum und Stocknagel

2. Zwei Ordner (A ) mit Schriftwechseln zwischen IGMET und Forstverwaltung,
Markgemeinde Garmisch-Partenkirchen, Wasserwirtschaftsamt Weilheim, etc. zu
Belangen rund um Besitz und Betrieb des Reintalerhofs.

3. Ein Ordner (A4) mit div. Unterlagen, z. B. Flyer des Reintalerhofs etc.

4. Ein USB-Stick mit den gescannten Dokumenten und der aktuellen Website
Reintalerhof.de

Zugteich überträgt der Schenkungsgeber dem Schenkungsnehmer gemäß § 31 Abs. 1 des
Urheberrechtsgesetzes (UrhG) unentgetttich das ausschtießtiche Recht, atte Objekte aus der
Schenkung räumlich, zeittich und inhaltlich unbeschränkt für atte zurzeit bekannten sowie für
a[[e zukünftigen Nutzungsarten zu nutzen, sofern keine Urheberrechte Dritter bestehen.

ln diese Rechteübertragung eingeschtossen sind atte Nutzungs-/ Verwertungsrechte inkt.
Vergütungsansprüche gemäß §§ 15ff UrhG, insbesondere das Verbreitungsrecht (im ganzen

oder in Teiten), das Vervietfättigungs-, Ausstettungs-, Vortrags-/ Aufführungs- und
Vorführungsrecht, das Sende-recht, das Recht der öffentlichen Zugängtichmachung (Ontine-
Recht), das Recht der Aufzeichnung und der Wiedergabe durch Bitd- und Tonträger (auch
etektronischer Art), das Recht der Bearbeitung, das Recht zum Vermieten und Verteihen, die
über Verwertungsgesetlschaften gettend zu machenden Rechte sowie das Recht, Dritten ohne
Rückfrage einfache N utzun gsrechte einzuräumen.
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1.

Der Schenkungsnehmer wird die Untertagen nach Maßgabe der für Archivgut kommunater
Provenienz geltenden Grundsätze und Richttinien sowie der Regetungen dieses Vertrages
verwahren und der Nutzung zugänglich machen.

2.

Der Schenkungsgeber kann dem Schenkungsnehmer nachträgtich weitere Untertagen
anbieten. Sofern der Schenkungsnehmer sie übernimmt, unterliegen sie ebenfalts den
Regelungen dieses Vertrags.

3.

Der Schenkungsgeber erhätt von jeder Veröffenttichung, in der ein Objekt der
Schenkungsgeber verwendet wurde, kostentos ein Exemptar.

4.
Die Nutzung der übergebenen Unterlagen richtet sich nach den für Archivgut
kommunater Provenienz geltenden Bestimmungen. Bei der Verzeichnung und Nutzung
der Objekte wird auf die Schenkung der Schenkungsgeber hingewiesen.

5.

Die Schenkungsgeber, Familienangehörige oder von ihm Beauftragte können die übergebenen
Untertagen während der öffnungszeiten des Lesesaats im Marktarchiv Garmisch-
Partenkirchen einsehen.

6.

Sottten einzetne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, bteibt der Vertrag im
Übrigen wirkam. Anstette der unwirksamen Vorschriften treten die gesetztichen
Vorschriften. Soweit eine Frage in diesem Vertrag nicht ausdrücktich geregett ist, getten
ersatzweise die Regetn des deutschen Rechts, insbesondere des Schenkungsrechts
(§§ 516 ff des Bürgertichen Gesetzbuches).

7.

Mündtiche Nebenabreden bestehen nicht. Anderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gitt auch für den Verzicht auf die
Schriftform.

8.

Dieser Vertrag ist mit der Ubergabe der Objekte an das Marktarchiv Garmisch-Partenkirchen
in Kraft getreten.
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Garmisch-Partenkirchen, den 10. März 2025 Garmisch-Partenkirchen, den 10. März 2025

kungsgeber Schenkungsnehmer
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